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II_ZR_21/56 

Verkündet 
am 10 März 1958 
Braun, Justizobersekretär , 
als Urkundsbeamter 
der Gesc~äf~sstelle 

I m N a m e n d e s V o J k e s 

In dem Rechtsstreit 

der Kreissparkasse Stor~arn , vertreten du~ch ihren 
Vorstandg 

1. Landrat von der Groeben (Vorsitzender) in Bad 
Oldesloe, Grabauerstr J5 

2. Bürgermeister Hermann Barth in Baa Ol~csloe, 
Am Markt 5 , 

3. Kaufmann Wilh. Heik in Bad Oldealoc. ~.~enstr . 1 , 
4 ° Kaufmann Ernst Springer in Bad Oldesloe, MiJ_hlenstr 16, 
5. Angestellter Arthur Lamprecht in Rcinl:c~, Kreut ~kcap 65 , 
6. Kaufmann Oswald Zeutschel in Schmalcnbek, Sieker­

landstraße 231 
7 Kaufmann Walte; Wiede in Harksheitle , Scgeberger 

Chaussee 87 7 

8. Kaufmann Paul Manthey in Trittau, Im Raum 4, 
9 Viehhändler Hens Vagt in Reinfeld, Am iuschlag 33, 

10, Ka1;.fmann Ernst Koch in Ahrensburg, He2.·1 .ann- Löns­
Str 26 , 

Beklagten unö Rcvisionsklägerin , 
- Prozeßbevollmächtigter : Rechtsanwalt ~rof . Dr Möhring-

gegen 

die Neue Sparcasse von 1864, vertrote:n d.l' :·eh ihre 
Direktoren Alfred Buckert und Karl MülJ.e:::- in Hamburg 1, 
Ferdinandstr ? 5, 

Klägerin und Revisionsbcklagt 1 
-Prozeßbevollm~i.chtigter : Rechtsanwalt Prof. Dr . Con~ad-

hat der II . Zivilsenat des Bundesgerichtshofs PU:f ctie müncI ­

liche Verhandlung vom· 10. März 1958 unter i:ii t\"/irlnlllg. des 
Senatspräsidenten Dr, Nastelski und der Bundesrichter 

Dr . Fischer , Dr Haager Liesecke und Dr . Reinicke 
für Recht erkannti 
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Die Revision der Beklagten gegen das Urteil 
des 1. Zivilsenats des Hanseatischen Ohcrlcndes­

geri chts zu Hamburg vom 11. November 1955 r:ird auf 
Kosten der Beklagten zurückge\'liesen, 

Von Rechts wegen 
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Tatbestand: 

Durch das Gesetz über Groß- HaCTburg und cndere Ge­
bietsbereinigungen vom 26. Januar 1937 (Reichs~esetzbl I 
S 91) ~urden mit Wirkung zum 1. April 1937 Teile der Re­
gierungsbezirke Lüneburg, Stade und Schlcsv,ig ,ron 2reußen 
auf Hamburg überführt, während andererseits Teile von 
Hambvrg auf die Regierungsbezirke Schlesv1ig und Stade über­
gingen . Auf den Gebieten, die nunmehr zu Haoburg g0hörten, 

befand sich eine Reihe von Sparkassen Diese s~arkassen 
wurden, sov,eit auch ihre GewährvGrbände auf Ha:.:burs; über­
gegangen waren, durch eine von Ha1:iburg getroffene Anord­
nung auf die Klägerin und die Hamburger Sparcacse von 1827 
( iri folgenden "Haspa II ger,annt) , zwei private Sparkassen 
überführt. Auf dem Gebiete, das zu Har.iburg gekomr.1en rmr i 
\'mrde:i. jedoch auch von d.er Beklagten, deren Ge•::ährvc-rhand, 
der Kreis Stormarn, beim Regierungsbezi~k Schleswig ver­
blieben ~ar, einige Zweigstellen betrieben Die KlUgerin 
und die Haspa schlossen, um auch diese Zr,eigstcllen zu 
übernehmen, am 30. Dezember 1944 "im Zusam_':lenhc.ng :nit o.er 
Gebietsbereinigung im groß-hamburgischen Rat~m t:nd auf Grund 
der mit dem Reichswirtschaftsministerium gepflogenen Ver­

handlungen" mit der Beklagten einen Vertrag, durch den 
sich die Beklagte verpflichtete . die Zweigs"'.:ellen Hnmbu.rg­
Bramfeld/Hamburg-Hellbrock, Hamburg- Hummelsbüttel, Hanburg­
Duvenstedt (am 1 . Januar 1945), Hamburg- Sascl (am J.. Jul i 
1945) und Hamburg- Poppenbüttel, Hamburg-Wellin;sbüttel 
und Hamburg-Rahlstedt (am 31, Dezember 1945) at:f die Klä­
gerin und die Geschäftsstelle Hamburg- Wandsbek auf die 
Haspa zu überführen . Der Kreis Stormarn sollte hierfür 
eine Vergütung von 1 1/2 % der effektiv überfJhrten Ein­
lagebestände ? mindestens jedoch l.000 . 000 Rcichsnnrk 1 er­
halten ; der Betrag von 1,000,000 RM sollte Gm 3. J3nuar 
1945 , die weiteren Beträge sollten in Anschluß an die Über­
führung der Guthaben überniesen ·11erden ( § 2 des Vertrages) . 
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Der Vertrag enthielt weiter eine Reihe von Bestimmungen, 
die die Einzelheiten der Überführung regelten (§§ 3 bis 
12 des Vertrages). Di eser Vertrag, der von der Aufsicllts­
"'uehörde der Klägerin genehmigt worden ist, nurde auf' sei ­
ten der Beklagten von dem Vorsitzenden des Vorstandes und 
von dem Sparkassenleiter am 6. Februar 19,''t-5 u:1ter;;;chrie ­
ben Die Klägerin und die Haspa überVliesen de::t Kreis 

Storr.iarn am 3. Januar 1945 1.000.000 RJH . Di..e Beklagte 
·überführte die Zv1ei6 stellen Hamburg- Bramfeld /Hellbrock 

Hamburg- Hummelsbüttel und Hamburg- Duvenstodt, \7ie es im 

Vertrage vorgesehen war , zum L Januo.r 1945 au-f:' die Klii­

gerin . 

Nach dem Zusammenbruch weigerte sich die Beklagte , 
den Vertrag weiterhin zu erfüllen . Die Kld~erin hat dem­

gemäß beantragt , festzustellen, daß die Be~lo.B·te verpflich­
tet sei , ihre Geschäftsstellen Hamburg- Sasel , 3amourg­

Poppenbüttel, Hamburg- V!ellingsbiHtel und m=1. nbu:tg- RD.hlstedt 

nach Maßeabe der Bestimmungen des zwische11 den Parteien 
am 30 . Dezember 1944 abgeschlossenen Vertrages auf die 
Klägerin zu übertragen. Die Beklagte hat um Klageab\'/eisung 

gebeten. Sie hält die Feststellungsklage f i i.r u'.lzuEi.ssig 

und den Vertrag für nicntig, weil er nicht .zesvempelt oder 
gesiegelt, nicht gerichtlich oder notariell beurkundet und 

von ihrer 1~ufsichtsbehörde, dem Regierungs~rüsider:ten in 

Schles\'/ig, nicht genehmigt werde~ sei . Sie ist weiter der 
Ansicht, der Vertrag sei unwirksam, weil er g~~cn die GU­
ten Sitten verstoße , und von ihr, der BeklRgte11 , wegen 

widerrechtlicher Drohung angefochten sei. Schließlich 
meint die Beklagte, ~it der Kapi tulation und ~8r Yährungs­
reform sei auch die Geschäftsgrundlage des VerGrages weg-

gef2.llen" " 

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen 
stattgegeben, das Berufungsgericht hat die Berufung zu-
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rückgewiesen . Mit der Revision verfolgt clie Beklagte ihr 
Klagebeg~hrcn weiter . Die Klägerin bittet um ZurUck~eisung 

der Revision. 

Entscheidungsgründe: 

I 1 . ) Die Revision beanstandet die Auffassung des Be-

rufungsgerichts, die Feststellungsklage sei zulässig . Sie 
ist der Ansicht, es fehle an einem ·Feststellu:1,gsinteresse . 
weil die Klägerin die Leistungsklage .erheben ~önne.Diese 
Rüge der Revision ist unbegründet. Wie der erl:ennende Senat 
in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Reichsge­

richts (RGZ 129 , 34 ; 152, 196 ; HRR 1931 Nr . 1963; 1936 
Nr 388 ; JW 1936 , 3181) und dem Schrifttum (Stein-Jonas­
Schönke ZP0 18, Aufl . § 256 Anm . III 5) bereits früher 
(BGHZ 2 , 250 ff, 253) entschieden hat , ist das Interesse 

an der Erhebung einer Feststellungsklage nicht : t ets zu 
verneinen, wenn eine Leis~ungsklage erhoben ~erden kann 
Es kommt vielmehr darauf an, ob im einzelnen Fall Griinde 
der Prozeßwirtschaftlichkeit und der Verei~fachung des 
Verfahrens die Erhebung der Feststellung~klaG0 rechtfer­
tigen ; überall dort, wo die Durchführung eineG Feststel­
lungsverfahrens nach den Besonderheiten des Falles zu 
einer prozeßwirtschaftlich sinnvollen Entscheiaung der 
z~ischen den Parteien bestehenden Streitig~eiten führt , 

bestehen gegen die Zulässigkeit eines Festste~lungsvcr­
fahrens keine prozessualen Bedenken . Diese Vorausactzun­
gen sind , wie das Berufungsgericht zutreffend auegeführt 
hat , im vorliegenden Fall gegeben. Der Klä0erin steht f 
uenn der Vertrag vom 30 , Dezember 1944 rechtsCTirksam tst, 

nicht ein einzelner ~nspruch zu , den sie mit einer Lei­
ntungsklage abschließend durchsetzen könnte, Die Klägerin 
nüßte vielmehr , wie das Landgericht. auf dessen Entschej_­
dung sich das Berufungsurteil be~ogen hat , da~ßclegt hat 
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eine Vielzahl von Leistungsklagen erheben, ur1 die Ü'be1·­
führung der Zweigstellen bewirken zu können, wie sie in 

den§§ 1 - 12 des Vertrages vom 30. Dezember 1944 im ein­
zelnen festgelegt ist ; in vielen Fällen m~ßte die Klägerin 
auch noc~ zunächst auf Auskunftserteilung klcecn. In den 

einzelnen Verfahren würden Sch\•1ierigl:ei ten ur..l'l Streit­
,unkte auftauchen , die über die Grundfrage, ob der Ver­
trag wirksam sei , hinausgehen. Über diese ?r~gen ~erden 
die Parteien aber voraussichtlich , wenn einm~l der Streit 
über ~ie Gültigkeit des Vertrages entschieden ist , eine 
Einigung crzie len. Mit Recht hat das Beruf·.inl3' gerj_ch t dar­

gelegt, es seien nicht so sehr Einzelpunkte der Art und 

des Umfangs weiterer Durchführungs - und Üherc8beakten , 
die den Kern des Streites zvlischen den Parte-i 13n ausnach­
ten, als vieln:ebr die Frage, ob der Vertrag üherr..eupt -,,irk-

sam sei. Das Berufungsgericht hat zwar ausgef~ihrt, auch 

nach de.,., Entscheidung iber die Feststellu.ngsl:lngc könne 
möglicherweise noch eine Klage auf Verurteil~~g zur Be­
wir:kung der einen oder anderen dem A"bkonmen entsprechenden 

Einzelleistung erforderlich \'rerden. Diese :2r·:·i.~gung schließt 
aber , entgegen der Auffassung der Revision, nicht die Zu­

lässigkeit der Feststellungsklage aus Selbst wenn noch 
der eine oder andere Streit durch ein Leictungsurtcil zu 
entscheiden wäre , so \lerä.en doch die meisten Ansprüche, 
die die Klägerin ohne Erhebung der FeststcJlu~gsklage jm 

i7ege der Leistungsklage ge l tencl machen müßte, du:i:ch di~ 
Feststellungsklage ohne erneuten ~echtsstreit ihre Erledi­
gung finden Hierbei ist auch zu berücks:i.cht:.:_':[.en, G.aß die 

Beklagte eine Körperschaft des öffent,lichen Eechts ist und 
davon ausgegangen werden kann 9 daß sie zu einer sachli­
chen Mitarbeit an der Überführung der Zweigs+ellen bereit 

ist, wenn riurc!l gerichtlicrie E:r ... tscheidung rechtsl:räftig 
festgestellt worden ist, daß sie verpflichtet ist, die 
Zweigstellen auf die Klägerin ½U ).bertragc-m (vgl Vfieczorc;:~ 

ZPO 1957 § 256 Anm C II c 1, 2) 
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2 ) Die Revision ist der Auffassung, die Featstel­
lungsklage sei auch aus einem anderen Gni_nde ur~zultissig 

Das Berufungsurteil habe dahingestellt sein lassen ob 
der Beklagten Ansprtlche zuständen, die über die in Ver­

trage von 30. Dezember 1944.bedungenen Gegenleistungen 
hinausgingen ; es habe offenßelassen , ob unu ~ie die Gegen­
lJistung der Beklagten auf Grund des§ 242 BGB anders be­
messen werden müsse als im Vertrage vorgeseben sei Das 
Berufungsgericht wolle also , meint die Revieion , den Ver­
trag vom 30. Dezember 1944 gemäß§ 242 BGB ändern . Sei 
dies ab8r der Fall, dann sei das Feststellnr:gshcgehren 
der Klägerin , die Beklagte müsse die Zr:eig::nel1e "nach 

Maßgabe der Bestimmungen des zwischen c~en P2rteien am 
30. Dezember 1944 abgeschlossenen Vertrages" übertragen , 
unbegründet. Sei aber der Antrag der Klägerin schon dann 

unbegründet, wenn die Beklagte nicht nach H2.!~gabe der un­

veränderten Vert·ragsbestimmungen, sondern gemii13 einen ab­
geänderten Vertrage zur Übertragung der Zweigstelle ver­

pflichtet sei, so.habe dies prozessual zur Fol~e, daß die 
Feststellungsklage unzulässig sei ; denn es bestehe jeden­
falls kein :&'eststellungsinteresse an einen· Kla13e 1 uie 

nicht die Frage kläre, ob der Vertrag überhaupt wirksam 
sei , 

Diese Rüge der Revision v1ird dec Berr:.:fu:r..6surteil 
nicht gerecht Das Berufungsurteil bringt ~i~ d2n Ausfüh­

rungen , auf die die Revision hinweist, lediclicll zur.1 Aus­
druck, daß es nur über die Pflichten der BeJ:12,:~en , daß 
es aber ilicht über die Ansprüche der Beklagten o.us dem 
Vertrage entscheide. Die Feststellung, die Bek!agte sei 

na.ch tlfaßgabe der :Bestimmungen des Vertrages vo□ 30 . Deze:.:­
ber 1944 zur Überführung der Zweigstellen 
verpflichtet , berührt nicht die Frage . welche Gegenrechte 
der Beklegten aus dem Vertrage gegen die Kltgerin zustehen . 
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Das Berufungsgericht hat somit lediglich über die Pflich­
ten der Beklagten ? nicht über deren Rechte entschieden 
Die Verpflicl1tung der Beklagten richtet sich crundcEtzlich 

nach den unveränderten :i3estimmunger.. des Vertr2.ges vom 30. 
Dezenber 1944. Die Verpflj_chtung der Beklac;ten kann sich 
nur insoweit gegenüber dem Vertrage ge~~r..dert 113.ben, als 

das Berufungsgericht diese Möglichkeit offengelassen hat. 
Dies ist, von der Verpflichtung zur Übertregung von Grutld­
stücken und Grundstücksrechten abgesehen, eusAchlteßlicl1 
insoDeit der Fall, als es sich um die Zeitpunkte handelt, 
zu denen die Beklagte die Zweigstellen übertrAgen ~uß . 
Das Landgericht, dessen Ausführungen das :i3erufungsgericht 
beigetreten ist , hat mit der Feststellung, die Bc%lagte 
müsse die Zr1eigstellen nach I,Iaßgabe der Vertr<1gsbestirr..rmn­
gen vom 30. Dezember 1944 übertragen, nicht festgestellt? 

daß die Beklagte die z~eigstellen mit Wirkung von 1. Juli 
und 31 . Dezember 1945 zu übertragen habe ; es Dat viel~ehr 
(Urteil des Landgerichts S 30, 31) auf die Sclmierigkci­
ten hingewiesen, die dadurch entstehen, daß dlese Zeitpunk­

te in der Vergangenheit liegen, und ausgeführt, die Be­
klagte habE: auch behauptet, die Vertragse.cr'ülJung sei zvm 
mindesten teilweise zunächst im beidersci tigen Einvcrstt:nd­

nis hinausgeschoben worden ; auch wäre eine tatsichliche 
Übergabe technisch besser für einen zukünftigen Zeitpunkt 
durchführb~r als fiktiv nach einem in der Vergangenheit 
liegenden Zeitpunkt. Daß das Berufungsgericht offe!,gelasscn 
hat , ob die Beklatste die Zweigstellen mit \'/irh.mg von 1. 

Juli und 31 Dezember 1945 oder m~glichGr~eise zu späteren 
Zeit,unkten zu übertragen habe, schließt jedoch nicht das 
Interesse der Klägerin an der alsbaldigen Fes~cte llung aus, 
daD der Beklagte verpflichtet ü;t, die ZV1ejgs!:cllen i::i üb­
rigen nach den unveränderten Bedingungen des ve·rt?:oges •ro:-:i 

30, Dezenber 1944 zu übertragen. 

II. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der vom Vor-
standsvorsitzenden und Sparkassenleiter der Beklagten un-
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terschri~bene Vertrag hätte, um wirksam zu sein, mit dem 
Siegel_oder_Stempel der Beklagten versehen sein mctsse~ . 
Die Beklagte könne sich jedoch nach Treu und Glauben nich t 

auf diesen Formmangel berufen. 

1 . ) Die Revision rügt die Auffassune des Berufungs­

gerichts, die Beklagte dürfe sich nach Treu ~~d Glauben 
nicht darauf berufen, daß der Vertrag nicht gesiegelt oder 

gestempelt worden sei. Die Revision ist der lrsicht, § 11 

Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Beklagten, der die Siegclung 
oder Ste~pe2.ung von Urkunden vorsehe, entl:elte nicht eine 
gewöhnliche Formvorschrift, sondern bestir.Jre a ie Voraus­

setzungen der Vertretungsmacht des Vorstandsvcrsitzenden 
und des Sparkassenleiters. Diese beiden Per~cnen könnten 
die Beklagte nur vertreten, wenn der Vert:rc>.J 9 den sie jm 
Namen der Beklagten schlössen, im einzelnen F2ll gesiegelt 
oder gectempel t \'/erde. Fehle es am Siegel u:1d 3te::ipel, so 

handelten Vorstandsvorsitzender und Sparkassenleiter als 

Vertreter ohne Vertretungsmacht. In einem s0J.chen F°alle 
könne die Berufung der Beklagten auf die fehle:1de Siege­
lung und Stempelung nicht nach Treu und Gl~uoen ~usge ­

schlossen werden ; Treu und Glauben könnten nicht eine feh­

lende Vertretungsmacht ersetzen. 

Auch diese Revisionsrüge ist unbegriindet. Die Fra­
ge , ob Formvorschriften, die in den Sa~zun0en öffentlicher 
Körperschaften enthalten sin·d, gewöhnliche }'o!'mvorscl1riften 
sind oder ob sie auch oder ausschließlich nie Vertretunes­
oacht der für die Körperscbaft vorgesehenen V8rtreter ein­

schränken, ist umstritten. Das Reichsgeric~t (vgl. vor 
ollem RGZ 146, 42 ff, 46 ; 157, 207 ff, 211) u~d. ih□ fol­
gend, der Bundesgerichtshof (vgl. insbesondere BGHZ 6, 
330 ff, 333 und Lir-denmaier- Möhring § 36 DGO ~r. 1) haben 

die Ansicht vertreten, geset½liche Vorschriften, die in 
die:::en Fällen für Willenserklärungen besondere Anforderu:r.­
gen aufstellten, seien nicht nur Formvorschrjften , sondern 
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- scbränkten zum Schutze der Körperschaft gegen 1'.nbedachte 
und gefährdende Willenserklärungen die ßesctz l~.che Ver­
tretungsmacht der für die Körperschaft hancelncen Perso­

nen ein. Lie Urteile, in denen diese Recht:::; ano~.cht ver­

treten wird , und ebenso die Entscheidungen , auf die in 
diesen Urteilen Bezug genommen wird, betreffen aber nicht 
den Fall, daß c.er Formmangel eusschließlich in der:1 Fehlen 
des Siegels und Stempels bestanden hat . Sie hohen vielmehr 
vor allem die Fälle zum Gegenstand, in denen nicht sä.m~­
liche Personen, die den Vertrag unterschreiben müssen, un­
terzeichnet ~aben, oder in denen eine erfo~de~Jichc Ge­
nehmigung des Vcrt~ages fehlt In diesen FtiJlon ist die 
Sachlage aber eine andere als.in dem Fall , jn fern der Ver­
trag ausschließlich den ~angel aufweist, dar den Unter­
schriften der Untsrschriftsbe~echtigten nicht cer Siegel 
oder der Stempel der Körperschaft beigefUgt i □t . Yel lt 
den Unterschriften lediglich das Siegel oacr aer Ste□pe l, 

so ist ausschließlich eine Formvorschrift ·.rerletz·. (vgl 
Hamel, DVBl 1955, 796 und Vlild, NJ\'l 1955, 693). · 

Die Berufung der Beklagten auf den :Porm::i::in6el , auf 
den sie 6 Jahre nach Abschluß des Vertrages zum ersten 
~.'Ial hinge\"/iesen hat , verstößt auch,· v,ie das Bernfunc;sge­
richt entgegen der Auffassung der Revision zutreffend dar­
gelegt hat, geßen ~reu und Glauben . Das Berufungsgericht 

hat ausgeführt,• es sei Sache der Belclagten genesen . für 
die Ein~altung der Formvorschrift zti sorgen , die Klägerin 
habe er ·,arten können, daß die Bekl'.3-gte die nach illrer 
Satz~ng (nicht nach der Satzung der Klfigerin) erforder­

liche Formvorschrift einhalten werde (RG JW 1936, 1826) 
Auch \'/iderspreche die Geltendmachung des .1i'orr.lI'1angels dem 
früheren Verhalten der Beklagten" Die Beklagte ha-oe kei-· 
nen Vorbehalt gegen die ÜberDeisung des Betraaes von 
1. 000. 000 RM erhoben und später auch kcj_ne Ansto.lt en ge­
macht, diesen Betrag zu~ück3uzahlen. Sie ~abe in BrfUllung 
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des Vertrages drei ihrer z~eigstellen an eie Klägerin über­
tragen, im J~hre 1947 das Grundstil0k, in dem die z~eig~tel­
le Bramctedt betrieben werde, an die Klliecrir. aufgelassen 

und sei ihr noch im Jahre 1949 bei der Umschreibung des 
Grundstücks behilflich gewesen. Diese Ausiührunßen lassen 
keinen Rechtsirrtum erkennen. 

Das Landgericht, auf dessen Urteil eich d2s Beru­
fungsgericht bezogen hc1.t, hat im übrigen D.t"!.sgcfü.hrt; es 

sei auch eine Reihe von Sparkassen auf die Betlaete tiber­
führt 0orde~ und diese Überführung habe iLl Zucammenhang 
mit der Abgabe der Sparkassen gestanden , die t.uf dem Ham­
burger Gebiet lägen. Es handelt sich hier vor allem um 
die Überführung der Sparkassen Bargteheide unc Trittau 
auf die Beklagte. Ministerialrat Rosborg, cer damalige 

Sachbearbeiter im Reichswirtschaftsministerium, hat in 
seinem Ileisebericht vom 4. April 1944 ausgef~trt , der 
Vorstandsvorsi tzende der Beklagten habe die Überführung 

dieser Sparkassen gerade im Hinblick darauf ccfordert, 
daß die Beklagte mit der Abgabe der Hai:i.burt;er Z\'leigstel­
len rechnen müsse, Das R.eichswirtschafts11i:üGteril,::1 hat 

dementsprechend, als die Beklagte die Übertra~ung der auf 
Hamburger Gebiet liegenden Spar~assen verz~g rte, dem Ee­
gierungspräsidenten in Schleswig am l7o O1:tobcr 1944 ge­
schrieben, er stelle die Uberführung der Spo~tassen 
Bargteheide und Trittau auf die Beklagte zurück, bis die 
Zweigstellenfrage mit Hamburg geklärt sei. E~ct am 14. 
Dezember 1944, als diece 1rage geklär~ war (vGlo Brief 
des Reichswirtschaftsministeriums vom 28. Eovember 1944 
an den Staatsrat Meyer), ordnete es die Über:~brnng der 
Sparkassen Bargteheide und Trittau auf die Belrlagte an o 

Die Beklagte hat also im Hinblick ~arauf. ean sie z~cig­
stellen an die Klägerin und die Haspa abgeben CTcrde, Vor­
teile erhalten , unq. sie hat diese Vorteile auch hchaltcno 
Dieser Gesichtspunkt stützt die Auffassung dcc Bcrnfungs-
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geric?ts? daß die Beklagte bei Berüc]rnicrtigung aller Ul;1-
stände des Falles gegen Treu und Glauben verstößt, ~enn 
sie sich auf den Formmangel beruft ? der dadv.rch eingctre -., 
ten ist ? daß die Siegelung oder Stempelung des Vertrages 
vom 30. Dezember 1944 versehentlich unterblieben ist (vgl. 

BGHZ 16 ? 334 ff, 336, 337 ; 20? 172, 173 ; 23, 249). 

III, Das Berufungsgeri cht ist der Auffassrng? der Ver­
trag vom 30 . Dezember 1944 hätte gemäß_~_313_BGB_~cricht ­
lich oder notariell beurkundet werden müc~en, da sich cie ------------------------------
Beklagte in den§§ 4? 5 des Vertrages zur Übereignung vo~ 
Grundstücken und zur Abtretung von Vorkaufsrechten ver­
pflichtet habe . Die Bestimmungen, die die Übereignune der 
Grundstücke in Rahlstedt und Bramfeld qn~ iie Übertr~cung 
von Vorkaufsrechten zum Gegenstand hätten, rtolJtcn aber 

nur einen vergleichsweise unbedeutenden ;ebcnpunkt des Ver­
treges dar. Der eigentliche Zweck des Vertr2ges habe darin 
bestanden ? zu ver1·indern ? daß die Bekl-gtc mit ihren Zr;eig­
stellen auf das erweiterte Hamburger Gebiet i_ibergreife . Die 
Parteien hätten daher den Vertrag vom 30. Doz3ober 1944 
um seines eigentlichen Zweckes willen auch o~ne die nich­
tigen Vertragsbestimmungen geschlossen. Die Niclitigli:ci t 

der Vorschriften über die Grundstüclrnübereif;nung und clie 
Abtretung der VorkaufE:rechte habe daher GemL'.ß § 139 :i3GJ3 
nicht die Nichtigkeit des ganzen Vertrages zur Folge . 

Diese Feststellung des Revisionseerichts liegt auf 
tatsächlichem Gebiet . Sie ist ohne Rechtsirrtum zuat~nde 
gel,:ommen Z\'✓ar mußte das Berufungsgericht , v.rorauf die Re­
vision zutreffend hinv1eist, bei der Beantwortung der Pra­
ge ? ob 0ie Parteien den Vertrag ohne den nic~tieen Teil 
geschlossen hätten? ausschließlich von dem Zeitpunkt ~es 
Vertragsabschlusses ausgehen . Die Er\'lägun_g c1es Berufungs­
gerichts, die Frage der Ausvlirkung der 1.1eilnich-cigJ:ei t ha­
be 1 \'las die Übereignung der Grundstücke angehe, jetzt nur 
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noch Bedeutung für das Rahlstedter Gru11dstüct} weil d:.:s 
Bramfelder Grundstück inzwischen übereignet ~orden sei , 
ist aber ~1ur eine Hilfserwägung ; auf ihr beruh,:; die Bnt­

scheidung :licht. Auch die rrei tore Rüge der Revision, das 
Eerufungsgericht habe den höhen Einhei ts\vcrt der Grund­
stücke übersehen, ist nicht beJründet. Das L~ndg0rlcht 1 

ßessen Ausführunge~ sich das Berufungsgericht zu eigen 

geLacht hat, hat auf Seite 49 seines Urtgils die Einheits­
nertc der Grundstücke berücksichtigt. Schließlich ist auch 
nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht <".ie ··,ei tcren 
von der Revision hervorgehobenen Gesichtspunl:te bei der 
Beantwortung der Frage, ob die Parteien den Vertrag ohne 
die nichtigen Besti~.mungen getroffen hätten, übersehen 
haben sollte. 

IV. Die Revision greift weiter die Aus:i':'ö.hrang~n des 
Berufangsgerichts an, die die Frage zum Gcge~stand haben , 

ob ~i~_Aufsichtsbehörde_der_Beklagten, der R2bierungspri:i­
sident in Schleswig, den Vertrag vom 30. Dez~~ber 1944 
genehmigen mußte u?:1d ob er ihn gegebenenfalL:, ge!18hmigt 
hat. 

Die vom Landgericht und Ber-u:fu?:1gs6e:0 ic:1t vertrete­
ne Ansicht, der Vertra3 vom 30. Dezcmbe; 1944 bedürfe ~icht 

der Geneb:nigung der Aufsichtsbehörde, ist ~n t,_.,el~Em c~er .Auf­
fassung der Revision zutreffend Die Sat~uag der BcklaGten 
enthält keine Bestimmung, no.ch der die Übe_tro.gung einer 
Z\'1eigstelle von der Aufsichtsbehörde gen3h;:Jigt werden nuß 

Der Ansicht der Revision 1 § 39 der Sat~ung ve:lange eine 
derartige Genehmigung, kann nicht zugcstim::it ·.,erä.en Nach 
dieser Bestimmung kann die Auflösung 'er Spar::asse nur mit 
Genehmigung des Regierungsprtisiden~en beschlo3sen ~erden 

Einer Auflösung steht . worauf die Revision mit Recht hin­
weist, die Vereinigung einer Sparkasse mit ei~er anderen 

gleich (Perdelwitz- Fabricius- Kleiner , Das ~reußische Spar-
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kassenrech·c, 2. Aufl. 1937, § 17 Sparkassenverordnung .An::i 7) 
Im vorliegenden Fall ist aber nicht eine Sp&rkasse mir, einer 
anderen vereinigt, sondern lediglich eine z~eigetcllc cjncr 

Sparkasse auf eine andere Sparkasse überführt worden Die 

Überführung einer z~eigstelle kann höchetens der Auflösun~ 
der ZweigstelJ e gleichstehen. Die Auflösung einer Zr,eig­
stelle ist aber etwas ganz anderes als cHe 1.uflösung e er 
Sparkasse selbst (so auch Gutachten von Dr Falleske und 
das Gutachten von Sprengel). 

Die Überführung einer zv,eigstelle unterliegt auch 
nach den Vorschriften des Reichsgesetzes ~bvr das Kredit­

wesen (KWG) keiner Erl~ubnispflicht. Nach d~csen Bestim­
mungen (§§ 3, 51 K\VG; Art 1 der I. DVO :cur.1. K\'TG) ist ojne 
Eriaubnis zur Errichtung, Verlegung und Übe~~ahme~ nicl1t 

aber zur Übergabe einer Zweigst~lle erfor~erlich Es kann 
auch nicht den Ausführuncen im Gutachte~ von Dr Pallcske 
beigetreten \·,erden, nenn schon die Verlegunc; einer Z\'tcig­
stelle genehmigungspflichtig sei. müsse clies erst rech t 
bei eer Entlassung einer ZDeigstelle aus teu Kreditinsti­

tut der Fall sein, denn eine dera1'tige Jbcricbe ctclle et­
was erheblich Gewichtigeres dar als eine blofe Verlegung 

Diese Ausführungen werden dem Sinn und Z\1ecl: des Reicl-i.sgc­
setzes über das Kreditwesen nicht gerecht. Dieses Gesetz 
will einer unervünschten Kräfteversc~iebung zwischen den 

verschiedenen Gruppen des Kreditgewerbes unJ vor allem 

einer Übersetzung des Kreditgewerbes vor1eugen (Perdcl­
sitz- Fabricius-Kleiner aaO § 3 Mustersatzun6 Allr.l.. 3) .Aus 
diesem Grunde ist bevmßt d-ie Errichtung, cie Übernahme, 

die Verle3ung, die Erweitcrun6 der cachlichcn Zuständi~~ 
keit einer Zweigstelle , ja sogar jede auf' die Dauer be­
rechnete Ausdehnung der Gcschti.ftszei ten bei Z\·1eigstellen „ 
nicht aber die Auflösung oder Übergabe eine1· Zweigstelle 
von einer Erlaubnis abhängig gemacht (§ 1 K':,-G, _:.rt . 1 
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Buchst u a tis e der I DVO zum K\'fG) Die ::rreie ob die .Auf­
lösung einer Zweigstelle für die Sparkasse größere Be~eu­

tung hat als die Verleaung einer z~eigstelle . ist also un­

erheblich ; auf diesen Gesichtspunkt stell~ e □ dns Rcichsge ­
set~ über das Kredit~esen nicht ab. Der Yort~ag vom 30. 
Dezember 1944 brauchte somit von der Aufs!chtsbehörde der 
Bekl agten nicht genehmigt zu werden. Damit s-:.nd nie Au~­
führungen der Revision gegensta~dslos die di2 Hilfscr­

nägung des Berufungsgerichts angreifen 7 die .~ufsichtsbe­
hörde habe den Vertrag jedenfalls stillsch~3~~end geneh­
migt 

V. Das Berufungsgericht hat die Frage ob der Vertr8g 
vom 30 Dezember 1944 geRen_die_guten_Sitt:n_verstoße oder 

ob die Beklagte zum Abschluß dieses Vert~aGe~ wincrrec~t­
lich _durch_ Drohung bestimmt vJOrden sei, L1 e L1.1crt<:?noen 
Ausführungen verneint . Der Vert-c·ag, den nie :?:.rteien ge­

schlossen hitten, habe, so hat das Berufuncs~0richt au□ge ­
füh:::-t, den Abschluß einer langjährigen Ent\ ·ic::lung eines 
Aussc.hni ttes aus ä.er Großhamliurg- Fra-'$e und iü_er rei ch.~ge­

setzlichen Lösune darßestellt und ~önne nur i~ dicuem 
historischen Zusammenhang richtig ßew~rdigt ~erde~ Der 
Vertrag entspreche auch dem Grundsatz der_ Re~:;ionali tlit im 
Sparkassenwesen, den die Beklagte als solche~ ni~ht be­
streite. Die Klägerin und andere Stellen hL~ttcn sj_ch 2cden­
falls keiner bedenklichen Mittel bedient, eo faß teine Re­
de davon sein könne, sie hätten mittelbar odar unmittelbar 

die Beklagte, deren Vo~stand die Stormarner ~~ci□vcr~al­

tung, die Schleswig- Holsteinische Regierunc o~er das Kie ­
ler Oberprtisidium unter Druck 3esetzt . 

Die Revision greift diese Ausführungen des Beru­
fungsgerichts an. Die Angriffe liegen jedoch im ~esent­
lichen auf tatsächlichem Gebiet ; sie können faher in der 
Revision nicht berücksichtigt werden Im librigen r~gt die 
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Revisiou, Caß das BcrQfungsgericht die Fro.ge des auffal­
lenden Mißverhältnisses zwischen der Leistung ~er Beklagten 
und der Gegenleistung der Klägerin nicht 1ekltirt habe Der 

Satz von 1 1/2 % der Einlagebestände entspr~che nicht dem 
wahren Vfert einer Zneigstelle ; bei dem Verka·.1f einer Z':;e~6 -

stelle verde üblicherweise von de~ 7- fachen Ja~reeertrag 

(7o000 o000 RM) ausgegangen o Das Landgericht , auf dessen 
Ausführungen das Berufungsgericht Bezug gano~men hat ? hat 
jedoch 1 ohne daß seine Ausführungen eine~ P..e81:tsirrtul7l er­

kennen lassen 1 die Frage verneint , ob zwischs~ Leistung 
und Gegenleistung der Parteien ein auffdllig?s Mißverhlilt­
nis bestehe . Im übrigen wtißte , damit der Vertrag wegen 
Sittenwidrigkeit nichtig \·:äre 1 zu dem aufft'-lligen I.l[ißver­

htiltnis zvischen Leistung und Gegenleistu~G 2ine ver~erf­
liche Gesinnung der Klägerin hinzv.komir.en (f..G7, 165 1 1 f.f 

14) o Aus den Ausführungen des Berufungsgeric~1ts ergibt 

sich jedoch 1 daß diese Voraussetzung nicht vorliegt Die­
se Foststellung ist für das Revisionsgerictt bindind 

Schließlich bestehen o.uch keine Anhalts:p1.ul:t0 für dte An­

nahme der Revision , das Beru:Zungsgericht :i~be die Anfor­
derungen , die an den Begriff der Drohung zu 3tellen seien } 
überspannto 

VI Das Berufungsßericht hat ausgeführt 1 die Beklagte 
sei auch jetzt noch Yerp flichtet .• die Verbin<'lJ.ichkej_ t aus 

dem Vertrag vom 30 Dezember 1944 zu erfüllen Di e ~~~~b~f~~= 
grundlage _des_ Vertrages sei nicht \·1eggefalJ.en o Der Zv:eck 
des Abkommens sei nicht hinfällig geworden , u:1d es könne 
auch nicht festgestellt werden, daß die ~eite~e Durchfüh­
rung des Vertrages der Beklagten nicht I.Qeh:r zugcr:mtc-:; Y:or-­

den k~nne , oder daß Umstände 1 die die Bekl~gt~ zum Absc11luß 
des Vertrages bestimmt hätten, sich 1esentlic~ ge~nder t 
hätten o 

Die Rev.ision gr:üft diese Ausführungen an o Auch ai e-
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se tngriffe liegen aber auf tatsächlichem Gebiet so daß 

sie in der Revisionsinstanz ohne Erfolg 'uleibei1 rnüssen, 
Dies gilt einmal von den Ausführungen der Revision wenn 
der Vertr ag vom 30. Dezemb8r 1944 nicht sitt,~mvidrig und 
auch nicht durch ,·1iderrechtliche Drohung '7-Ustande gekom­
men sei, dann mUsse er das Ergebnis der ran der damaligen 

Regierung dem deutschen Volke aufoktroyierten Gewißheit 
einer siegreichen Kriegsbeendigung und eines d&nach zu 
erwar tenden großen r, i rtschaftlichen Aufschvmn,ges ge\'rnsen 
sein ; die später eingetretene Geldentwertll!1g und der 
starke wirtschaftliche Niedergang seien de ,;1ge111äß von den 
Parteien nicht in Rechnung gestellt worden. Diese Ausfüh­
rungen setzen s i ch in Widerspruch mit den ies~stellungen 
des Be.cufungs-gerichts, es könne der,. Bekla~ten nicht abge ­

nonunen werden, daß ihr e Vertreter und Berater sich das . 
Bild einer günstigen Zukunftsentwicklung h:Htcn sugge1·ie­
~en lassen ; es sei vielmehr eher festzustellen, daß ihre 

Organe Ende 1944 die Wahrscheinlichkeit eines unglinstigen 
Kriegsausgonges in ihre Überleaungen einbezo1cn hätten. 

Die Ausführungen der Revision richten sich euch 
insoweit gegen tatsächliche Feststellungen des Berufungs ­
gerichts, als sie die Frage zur.i Gegenstand haben ? ob 

ö.urch die Währungsreform ein 1'Jißverhäl tnis Z\/ischen Lei­
s t ung und Gegenleistung eingetreten sei. Das BeTufunr,sge­
richt hat ohne Rechtsirrtum festgestellt, daß das vertrag­
l i che Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleiatung nicht 
durch di e Währungsreforr.i entfallen und die Be1clagte daher 
2.uch aus diesem Grunde n i ctt ihrer Verpflichtung Gnt:10bcn 

sei, den Vertrag vom 30 . Dezember 1944 zu erlilllen. Im 
übrigen hat das Berufungsgericht darauf };ingewie sen, de:ß 
die Erörterung über Umfang und ',7ert der von Jer Kliigcrin 
bewirkten und n och ,u bewirkenden Gegenlelstu1g nicht ge­
genstand dieses Rechtsstreits sei. Die .ft.1,:.sfül1rungen des 
Berufungsgerichts über den Wegfall der GeschJft$grundlngG 
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beziehe:1 sich also ausschließlich auf die Verpflichtung 
der Beklagten , nicht deren Ansprüche ; das Berufungsge­

richt hat die Möglichkeit offengelassen , daß die Beklagte 

auf Grund des§ 242 BGB höhere Ansprüche gel·tend mach~n 
kann, E'.ls ihr nach dem Wortlauf des Vertrsges vom 30 De-

7ember 1944 zustehen Im übrigen sei darauf hingev'iesen , 
daB das Berufungsgericht , wie oben (unter I) dargelegt i 

weiterhin die Möglichkeit offengelassen h2t , daß die Be­
klagte die Zweigstellen nicht mit Wirkung ~um 1 Juli und 31 

Dezember 1945 1 sondern mit Wirkung zu späteren Zeitpunkten 
zu übertragen ·habe . 

Dr. Nastelski 

Liesecke 

Dr Fischer Dr . Haager 

Dr . ?.einicke 

Ausg2fertigt 

gez .Unterschrif't 
Justizobersekretär 

als Urkundsbeamter der 
Ge sc.hfi.fi;sste lle 
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